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Titel:

Erinnerung gegen den Kostenansatz - unzulässige Beschwerde 

Normenkette:
GKG § 66 Abs. 2

Leitsatz:
Gegen die Entscheidung über die Erinnerung gegen den Kostenansatz ist eine Beschwerde dann 
unzulässig, wenn es an der nach § 66 Abs. 2 S. 1 GKG erforderlichen Beschwer von über 200 € fehlt und 
das Gericht die Beschwerde auch nicht nach § 66 Abs. 2 S. 2 GKG zugelassen hat. (Rn. 12) (redaktioneller 
Leitsatz)

Schlagworte:
Erinnerung gegen den Kostenansatz, Beschwerde, Unzulässigkeit, Beschwer, Zulassung

Vorinstanz:
LG Kempten, Beschluss vom 12.02.2024 – 53 S 1689/23

Rechtsmittelinstanzen:
BGH, Beschluss vom 23.10.2024 – IX ZB 16/24
BGH, Beschluss vom 25.06.2024 – IX ZB 16/24

 

Tenor

Die Beschwerde des Beklagten gegen den Beschluss des Landgerichts Kempten (Allgäu) vom 12.02.2024, 
Az.: 53 S 1689/23, wird verworfen.

Gründe

I.

1
Gegenstand des Rechtsstreits ist eine Forderung des Klägers auf Zahlung von Rechtsanwaltshonorar im 
Zusammenhang mit seiner Beiordnung als Pflichtverteidiger des Beklagten im Strafverfahren vor dem 
Amtsgericht Lindau (Bodensee), Az.: 6 Ds 100 Js 9911/21.

2
Das Amtsgericht Lindau (Bodensee) hat im gegenständlichen Verfahren mit Endurteil vom 26.10. 2023, Az.: 
2 C 31/23, entschieden:

Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 456,54 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz seit dem 10.02.2023 zu zahlen.

3
Das Landgericht Kempten (Allgäu) hat mit Beschluss vom 07.12.2023, Az.: 53 S 1689/23, die Berufung des 
Beklagten gegen das o.g. Urteil verworfen, da diese nicht durch einen Rechtsanwalt eingelegt worden sei (§ 
78 ZPO) und zudem weder die erforderliche Beschwer (§ 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) erreicht sei, noch das 
Amtsgericht die Berufung zugelassen habe.

4
Gegen die durch das Landgericht erfolgte Festsetzung von Gerichtsgebühren i.H.v. 152,- € hat der Beklagte 
mit Schreiben vom 23.12.2023 Erinnerung mit der Begründung eingelegt, es handele sich nicht um ein 
gebührenpflichtiges Zivilverfahren, sondern ein Strafverfahren.

5
Das Landgericht Kempten (Allgäu) hat mit Beschluss vom 12.02.2024 Az.: 53 S 1689/23, entschieden:

6



Die Erinnerung des Beklagten vom 23.12.2023 wegen seiner Inanspruchnahme als Kostenschuldner für die 
Gerichtskosten in Höhe von 152,- € gemäß Festsetzung vom 12.12. 2023 (Kostenansatz Blatt III.) wird 
zurückgewiesen.

7
Hinsichtlich der Gründe wird Bezug genommen auf die angefochtene Entscheidung (Bl. 76 – 78 d.A.).

8
Gegen den ihm am 16.02.2024 zugestellten Beschluss hat sich der Beklagte mit Schreiben vom 17.02.2024 
(Bl. 1 d.A. des Beschwerdeverfahrens), eingegangen beim Oberlandesgericht München am 22.02.2024 
gewendet, in dem er erklärt, er lege gegen den o.g. Beschluss „Klage, Berufung, Einu. Widerspruch u. 
Beschwerde“ (ebd.) ein. Ergänzend wird auf das o.g. Beschwerdeschreiben Bezug genommen.

II.

9
Das Schreiben des Beklagten ist als Beschwerde auszulegen. Diese ist unzulässig.

10
1. Der Beklagte wendet sich mit seinem Schreiben ausdrücklich gegen den Beschluss des Landgerichts 
vom 12.02.2024. Sein Schreiben ist daher als Beschwerde auszulegen, da diese das grundsätzlich 
statthafte Rechtsmittel nach § 66 Abs. 2 GKG darstellt.

11
Das Schreiben kann auch nicht als Klage verstanden werden, da es bereits an der Bezeichnung eines 
Beklagten fehlt. Im Übrigen käme eine Zuständigkeit des Oberlandesgerichts als Berufungsgericht nur in 
Betracht, wenn sich der Beklagte gegen ein erstinstanzliches Urteil eines Landgerichts wendete. Dies ist 
jedoch nicht ersichtlich.

12
2. Die Beschwerde ist unzulässig, da es an der nach § 66 Abs. 2 Satz 1 GKG erforderlichen Beschwer von 
über 200,- € fehlt und das Landgericht die Beschwerde auch nicht nach § 66 Abs. 2 Satz 2 GKG wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage zugelassen hat.

13
3. Da die Entscheidung gebührenfrei ist und Kosten nicht erstattet werden (§ 66 Abs. 8 GKG), sind weder 
eine Kostenentscheidung noch eine Festsetzung des Gegenstandswerts veranlasst.


